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Ausländerbeschäftigung und Ausländerpolitik in Frankreich 

Heinz Werner*) 

Anders als in der Bundesrepublik Deutschland, wo die massive ökonomisch bedingte Zuwanderung von 
ausländischen Arbeitskräften seit Ende der 50er Jahre als etwas gänzlich Neuartiges empfunden wurde, 
stellt im Bewußtsein Frankreichs die Hereinnahme von Ausländern nichts Neues dar. Dieser fast 
kontinuierlich-historische Zuwanderungsprozeß begann mit der Intensivierung der Industrialisierung seit 
Mitte des letzten Jahrhunderts. Wegen der Stagnation der französischen Bevölkerung wurden traditionell 
Familiennachzug und Einbürgerung erleichtert. Diese Grundhaltung spiegelt sich auch heute noch in der 
Gesetzgebung wider. 
Die Ausländerpolitik Frankreichs nach dem Zweiten Weltkrieg war allerdings auch nicht ohne Wider-
sprüche. Anders als in der Bundesrepublik Deutschland, wo das Vermittlungsmonopol der Bundesanstalt 
für Arbeit nie in Frage gestellt war, entwickelte sich in Frankreich zeitweise die Praxis, ins Land zu 
kommen und seinen aufenthalts- und arbeitsrechtlichen Status nachträglich legalisieren zu lassen oder 
einfach weiterhin illegal zu bleiben. Die Konsequenzen waren die Konzentration in Ballungszentren, 
prekäre Beschäftigungsverhältnisse, unsichere persönliche Situation usw. Nach dem Anwerbestopp von 
1974, als in Frankreich bereits 4 Millionen Ausländer gezählt wurden, versuchte die Regierung über 
verstärkte Kontrollen die illegale Einwanderung einzudämmen, die Familienzusammenführung zu 
erschweren und über die Gewährung einer finanziellen Hilfe zur Rückkehr ins Herkunftsland anzuregen. 
Die Rückkehrhilfe erfüllte aber nicht die Erwartungen. 
Nach der Wahl von Mitterrand im Mai 1981 wurde die Familienzusammenführung wieder großzügiger 
erlaubt, aber die illegale Beschäftigung von ausländischen Arbeitskräften unter empfindliche Strafen 
gestellt. Zugleich sollte eine einmalige Legalisierungsaktion, von der 150 000 Personen betroffen waren, 
illegalen Aufenthalt und Beschäftigung beseitigen. 

Gliederung 
1. Der historische Hintergrund 

2. Entwicklung und Struktur der Ausländerbeschäftigung 
und der Ausländerbevölkerung 

 

2.1 Die Entwicklung der Ausländerbeschäftigung und 
der Ausländerbevölkerung 

2.2 Einige weitere Daten zur Ausländerbeschäftigung 
und -bevölkerung 

3. Die Ausländerpolitik Frankreichs nach dem 2. Weltkrieg 
3.1 Überblick 
3.1.1 Erste Konzipierung einer Ausländerpolitik und die 

tatsächliche Entwicklung 
3.1.2 Die erste große Zuwanderungswelle und das Ent-

gleiten der Kontrolle 
3.1.3 Versuche zur Rückgewinnung der Kontrolle 
3.1.4 Der Anwerbestopp und Versuche, die Ausländer-

zahl zu begrenzen 
3.1.5 Die „neue“ Ausländerpolitik unter der sozialisti-

schen Regierung 
3.2 Einige besondere Aspekte der französischen Aus-

länderpolitik 
3.2.1 Die Legalisierungsaktion von 1981/82 
3.2.2 Die Rückkehrförderung ausländischer Arbeitneh-

mer in Frankreich 

*) Dr. Heinz Werner ist wiss. Mitarbeiter im IAB. Der vorliegende Bericht 
entstand im Rahmen des Personalaustausches zwischen der französischen und 
der deutschen Arbeitsverwaltung unter der Schirmherrschaft der Kommission 
der Europäischen Gemeinschaften vom 11. April bis 8.Juli 1983 bei der 
Agence Nationale pour PEmploi (ANPE) in Paris. Der Beitrag liegt in der 
alleinigen Verantwortung des Autors. 

1) Perotti, A., L'immigration en France depuis 1900, in: Documentation 
Française – Problémes Economiques, No. 1.831, 6. Juli 1983, S. 3 

3.2.3 Maßnahmen zur beruflichen und sozialen Integra-
tion 

4. Gesetzliche Bestimmungen 
4.1 Arbeits- und Aufenthaltserlaubnis 
4.1.1 Arten der Arbeitserlaubnis 
4.1.2 Erteilung der Arbeits- und Aufenthaltserlaubnis 
4.2 Erwerb der französischen Staatsbürgerschaft 

5. Zusammenfassung 

1. Der historische Hintergrund 
Anders als in der Bundesrepublik Deutschland, wo die 
massive Zuwanderung von ausländischen Arbeitskräften ab 
Ende der 50er Jahre als etwas gänzlich Neuartiges empfun-
den wurde, obwohl es auch bereits vor dem Ersten Welt-
krieg ökonomisch bedingte Ausländerbeschäftigung in grö-
ßerem Umfang gegeben hat, stellt für Frankreich die Her-
einnahme von Ausländern nichts Neues dar. Die letzte 
Zuwanderungswelle ausländischer Arbeitskräfte nach dem 
Zweiten Weltkrieg bis jetzt ist für Frankreich nur eine 
Etappe eines historisch kontinuierlichen Prozesses, der seit 
Mitte des letzten Jahrhunderts mit der Intensivierung der 
Industrialisierung eingesetzt hat. 
1881 gab es bei einer Gesamtbevölkerungszahl von 
37 400 000 bereits über l Million Ausländer in Frankreich 
(Tabelle 1). Bedingt wurde dieser Zuwanderungsprozeß 
durch die Stagnation der französischen Bevölkerung. Wäh-
rend z. B. die französische Bevölkerung zwischen 1850 und 
1900 fast gleich blieb, verdreifachte sie sich im übrigen 
Europa.1) Die demographische Situation wurde unter dem 
Blickwinkel Wirtschaftswachstum als defizitär angesehen 
und die Hereinnahme von ausländischen Arbeitskräften in 
großem Umfang toleriert. „Die Vorstellung eines ,demogra- 
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phischen Defizits‘ gewann zeitweise den Charakter eines 
Mythos, insbesondere in der Zeit nach dem Ersten Welt-
krieg, als – mit dem ständigen Blick auf den deutschen 
Nachbarn – Bevölkerungszahl und Bevölkerungswachstum 
als Elemente militärischer und wirtschaftlicher Stärke ange-
sehen wurden. Als Grundkomponente einer Ideologie der 
Geburtenförderung wirkte dieser Mythos, wenn auch auf 
den wirtschaftlichen Bereich beschränkt, auch nach dem 
Zweiten Weltkrieg weiter.“2) 
Die stets vorhandene demographische Zielsetzung erleich-
terte traditionell neben der Zuwanderung Familiennachzug 
und Einbürgerungen: Frankreich wurde z. B. nach dem 
Ersten Weltkrieg hinter den USA zahlenmäßig das bedeu-
tendste Einwanderungsland3) und 1901 lebten bereits 
221 000 eingebürgerte Ausländer in Frankreich. 
Jedenfalls erlaubte die Zuwanderung Frankreich, trotz der 
Stagnation der einheimischen Bevölkerung moderne Indu-
striebranchen und einen leistungsfähigen Dienstleistungs-
sektor aufzubauen und gleichzeitig lange Zeit ein relativ 
traditionelles Agrarland zu bleiben. 
Hinzuweisen ist noch darauf, daß die nachfragebedingten 
Wanderungen von politisch bestimmten Bewegungen über-
lagert waren wie den Flüchtlingsbewegungen der 30er Jahre 
oder aus dem südostasiatischem Raum in jüngster Zeit. 

2) Manfrass, K.,  Ausländerpolitik in europäischen Industrieländern:  Ein 
Vergleich Frankreich – Bundesrepublik Deutschland, noch unveröffentlichtes 
Manuskript zum Symposium Tutzing 18. 10. – 21. 10. 1982, S. 7 

3) Perotti, A., a. a. O., S. 4 

Frankreich sieht sich, anders als die Bundesrepublik 
Deutschland, nicht nur als Einwanderungsland, sondern 
auch als klassisches Asylland (France – terre d'asile). 

2. Entwicklung und Struktur der Ausländerbeschäfti-
gung und Ausländerbevölkerung in Frankreich 

2.1 Die Entwicklung der Ausländerbeschäftigung und Auslän-
derbevölkerung 
a) Die Zeit von 1946 bis 1961 
Nach dem Zweiten Weltkrieg dachte man daran, auf auslän-
dische Arbeitskräfte aus den Nachbarländern zurückzugrei-
fen, um beim Aufbau der Wirtschaft mitzuhelfen. Die insta-
bile konjunkturelle Situation dieser Jahre zog jedoch keine 
Zuwanderung großen Stils aus den Nachbarstaaten nach 
sich. Zwar stellten die Italiener aus dem Nachbarland nach 
wie vor das stärkste Kontingent. Aber es entwickelte sich 
auch eine starke Wanderungsbewegung aus Algerien, das 
1947 zum Teil des Mutterlandes erklärt wurde. Die Algerier 
wurden französische Staatsbürger und hatten damit das 
Recht auf Freizügigkeit. Als 1954 der Algerienkrieg aus-
brach, hielten sich bereits 212 000 Algerier in Frankreich 
auf. Ihre Zahl hatte sich damit seit 1946 fast verzehnfacht 
(Tabelle 2). 
Eine Zuwanderung größeren Stils setzte erst ab Mitte der 
50er Jahre ein (Tabellen 4 und 5). Während 1954 12 000 
ausländische Arbeitskräfte neu ins Land kamen, waren es 
1957 bereits 112 000. Frankreich nahm während dieser Zeit 
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am allgemeinen westeuropäischen Wirtschaftsaufschwung 
teil. Zahlenmäßig stellten weiterhin die Italiener das größte 
Kontingent mit 630 000 im Jahre 1962. Ihre Zuwanderung 
ließ Ende der 50er Jahre aber spürbar nach, weil sich gleich-
zeitig eine starke italienische Wanderungsbewegung in die 
Bundesrepublik Deutschland und in die Schweiz entwik-
kelte. Die algerische Zuwanderung stagnierte keineswegs, 
trotz der Erschwerungen im Gefolge des Algerienkrieges. 
1962, also kurz nach Ende des Krieges, zählte man etwa 
350 000 Algerier in Frankreich. Ein Merkmal dieser Periode 
ist auch die massiv einsetzende Zuwanderung von spani-
schen Arbeitskräften seit Ende der 50er Jahre. 

b) Der Zeitraum 1962 bis 1973 
Diese Periode ist gekennzeichnet durch ein hohes Wirt-
schaftswachstum, in dessen Gefolge Hereinnahme und 
4) Perotti, A., a. a. O., S. 6 

Beschäftigung ausländischer Arbeitskräfte in einem bisher 
unbekannten Umfang erfolgte. Mit dem Evian-Abkommen 
von 1962 wurde der Algerienkrieg beendet und die stärkere 
wirtschaftliche Einbindung Frankreichs in den europäischen 
Kontext, die bereits mit der Gründung der Europäischen 
Wirtschaftsgemeinschaft 1957 eingeleitet wurde, beschleu-
nigt.4) Diese Periode wirtschaftlicher Expansion war auch 
begleitet von einer kontinuierlich zunehmenden Zahl einhei-
mischer Erwerbspersonen: Rückkehr der Algerienfranzosen 
1962, geburtenstarke Jahrgänge traten ins Erwerbsleben, 
steigende Erwerbsbeteiligung der Frauen usw. Die französi-
sche Erwerbsbevölkerung nahm beispielsweise zwischen 
den beiden Volkszählungen 1962 bis 1968 um durchschnitt-
lich l Prozent jährlich zu. Nichtsdestoweniger wuchs auch 
die Ausländerbeschäftigung enorm. Ab 1962 betrug die Zahl 
der jährlich neu hereingenommenen ausländischen Dauerar-
beitskräfte fast immer über 100 000 (Tabelle 5). Die tatsäch-
lichen Zahlen dürften noch höher liegen, da sich während 
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dieser Periode die Praxis entwickelte, ins Land zu kommen, 
eine Beschäftigung aufzunehmen und den aufenthalts- und 
arbeitsrechtlichen Status erst nachträglich legalisieren zu 
lassen. 
Die Rezession der Jahre 1966 bis 1967 war in Frankreich 
weniger ausgeprägt als in der Bundesrepublik Deutschland. 
Es kam zwar zu einer Dämpfung der Inflation und auch zu 
einer Zunahme der Arbeitslosigkeit, aber zu keinem größe-
ren Einbruch bei der Zahl der Ausländer. Die Tabelle 6, die 
auf der Grundlage der ausgegebenen Aufenthaltserlaubnisse 
beruht, zeigt, außer einer kurzen Stagnation 1967-1968 eine 
weiterhin steigende ausländische Bevölkerung. Die Rezes-
sion führte, anders als in der Bundesrepublik Deutschland, 
anscheinend nicht zu einer größeren Rückkehrbewegung 
von ausländischen Arbeitnehmern. Die Zuwanderung hatte 
sich, zumindest teilweise, von der Beschäftigungssituation 

5) Courault, B., Le cas de l'immigration en France 1946-1978, These pour le 
Doctorat d'Etat, Paris I, mars 1980, S. 257 

gelöst und verselbständigt.5) Im übrigen lief, wieder etwas 
anders als in der Bundesrepublik Deutschland, auch ein 
starker Familiennachzug parallel zum Arbeitskräftezuzug. 
Das lag sicherlich auch an der Laissez-faire-Politik der nach-
träglichen Legalisierung durch das staatliche Einwande-
rungsamt (Office National d'Immigration = ONI), an dem 
vorbei sich zunehmend die Zuwanderung entwickelte. Der 
Höhepunkt der Zuwanderung wurde 1970 erreicht, als 
Frankreich etwa 300 000 Ausländer neu aufnahm. 
Die Nationalitätenstruktur veränderte sich in dem betrach-
teten Zeitraum (Tabelle 6). Der Anteil der Spanier und 
Italiener ging zurück. Sicherlich wegen der sich verbessern-
den wirtschaftlichen Lage in diesen Ländern, die zu einer 
gewissen Rückkehrbewegung führte, und der Konkurrenz 
anderer Aufnahmeländer, vor allem der Bundesrepublik 
Deutschland. Die Zuwanderung der Algerier nahm trotz 
zahlreicher Restriktionen auf beiden Seiten einen weiteren 
Aufschwung. Charakterisch für diese Zeit ist jedoch die fast 
explosionsartige Zunahme der Portugiesen. Von 71 000 in 
1962 stieg sie auf 743 000 in 1972 und verzehnfachte sich 
damit in zehn Jahren. 
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c) Von 1974 bis zur Gegenwart 
Während dieses Zeitraumes stabilisierte sich die Zahl der 
Ausländer in Frankreich auf 4,1 bis 4,2 Mio. Von 1982 auf 
1983 ist allerdings ein Sprung zu beobachten. In diesem Jahr 
nahm die Zahl der Ausländer um 94 000 auf 4 318 068 zu, 
was vor allem auf die Legalisierungsaktion von 1981/82 der 
Illegalen zurückzuführen ist (siehe auch gesondertes Kapi-
tel). Bei diesen Angaben ist noch die relativ hohe Zahl von 
etwa 50 000 Einbürgerungen jährlich zu berücksichtigen. 
Diese Periode ist auch gekennzeichnet durch Versuche, die 
staatliche Kontrolle und Steuerung der Zuwanderung 
zurückzugewinnen. Wie in anderen Aufnahmeländern ver-
hängte auch die französische Regierung 1974 einen Anwer-
bestopp. Die Zahl der neu hereingekommenen Arbeitskräfte 
ging zwar drastisch zurück, fiel aber nie unter 17000. Es 
gab und gibt noch eine Reihe von Ausnahmeregelungen 
z. B. für Angehörige aus ehemaligen Kolonien Schwarzafri-
kas oder Südostasiens. 
Trotz gewisser Erschwerungsversuche 1977/1978 ging auch 
der Familiennachzug, wenn auch etwas gebremst, weiter. 
Pro Jahr kommen immer noch rund 40 000 ausländische 
Familienangehörige ins Land. Sie verschärfen die Arbeits-
marktsituation, da schon jährlich 40 000 bereits in Frank-
reich ansässige Ausländer neu zum Arbeitsmarkt zugelassen 
werden, vor allem Frauen und Jugendliche. 

2.2 Einige weitere Daten zur Ausländerbevölkerung und Aus-
länderbeschäftigung 

Anzahl 
Zum 1.Januar 1983 gab das Innenministerium die Zahl der 
Ausländer in Frankreich mit 4 318 068 Personen an. Diese 
Statistik basiert auf der Auszählung der erteilten Aufent-
haltserlaubnisse. Sie ist insofern überhöht, da (1) die meisten 
der rückkehrenden Ausländer ihre gültige Aufenthaltser-
laubniskarte nicht zurückgeben und damit noch als ansässig 
gezählt werden, (2) bei Einbürgerungen, die in Frankreich 
relativ großzügig erteilt werden, die Aufenthaltserlaubnis 
nicht automatisch eingezogen wird und (3) im Sterbefall 
ebenfalls nicht selbstverständlich die Aufenthaltserlaubnis 
zurückgegeben wird. Die Differenz zwischen den Ergeb-
nissen der letzten verfügbaren Volkszählung von 1975 und 
den Zahlen des Innenministeriums für 1975 betrug rund 
700 000. Da die Volkszählung die Ausländerbevölkerung 
nicht vollständig erfaßt, dürfte die tatsächliche Zahl zwi-
schen beiden Zahlen liegen.6) Unterstellt man für 1981/82 
eine Überhöhung von rund 300 000 und bezieht dann die so 
ermittelte Ausländerzahl auf die Gesamtbevölkerung, dann 
ergibt sich ein Ausländeranteil von 7,8 Prozent. 

Herkunftsländer 
1982 kamen rund ein Drittel der Ausländer aus den Ma-
ghrebländern Nordafrikas, allein 19,3 Prozent aus Algerien. 
20,3 Prozent kamen aus Portugal, 10,7 Prozent aus Italien 
und 9,8 Prozent aus Spanien. In den letzten Jahren kamen 
noch viele Schwarzafrikaner ins Land, vor allem aus Mali 
und Senegal. Sie finden sich vorwiegend in den Ballungsge-
bieten. Ihre Anzahl beläuft sich inzwischen auf 130 000. 

6) Ministre du Travail et de la Participation, Mesure de la présence étrangère en 
France, Paris 1979, S. 3 

Regionale Konzentration 
Etwa die Hälfte aller Ausländer befindet sich in 2 Regionen: 
Region Paris (Ile de France) mit 37,2 Prozent und Lyon 
(Rhone-Alpes) mit 12,8 Prozent. 9,2 Prozent sind im Groß-
raum Marseille (Provence-Côtes-d'Azur). 

Erwerbstätigkeit 
1981 schätzte man die Zahl der erwerbstätigen Ausländer 
(Beschäftigte plus Arbeitslose) auf l 591 900 Personen. Dies 
entspricht einem Ausländeranteil an den Erwerbspersonen 
insgesamt von 8,2 Prozent. 

Beschäftigungszweig 
Die letztverfügbaren Zahlen zur Beschäftigung der Auslän-
der nach Wirtschaftszweigen beziehen sich auf die Volks-
zählung von 1975. Von den l 427 825 abhängig beschäftig-
ten Ausländern (erwerbstätige Ausländer insgesamt 
l 511 240) arbeitete der größte Teil im Baugewerbe 
(390 760), in der Halbfertiggüterherstellung (212 475), in 
der Investitionsgüterindustrie (188 945) und dem Dienstlei-
stungsbereich (services marchands) mit 145 605. 

Arbeitslosigkeit 
1982 waren im Jahresdurchschnitt 238 685 Ausländer als ar-
beitsuchend registriert. Das entspricht 11,85 Prozent der 
Gesamtarbeitslosigkeit. Dieser Anteil hatte in den letzten 
Jahren leicht steigende Tendenz, was auch auf die zuneh-
menden Frauen- und Jugendlichenanteile unter der ausländi-
schen Erwerbsbevölkerung zurückzuführen ist. 

Altersstruktur 
28,0 Prozent der Ausländer ist nicht älter als 14 Jahre (22,0 
Prozent der Franzosen). 42,0 Prozent ist unter 25 Jahre 
(Franzosen 38,0 Prozent). 

Geburten 
Der Anteil an den Geburten betrug 1981 11,8 Prozent mit 
weiterhin steigender Tendenz. Dieser Anteil errechnet sich 
aus der Zahl der Geburten aus Ehen mit 2 ausländischen 
Ehepartnern (72 896) plus die Hälfte der Geburten aus Ehen 
mit l ausländischen Partner (10 294) an der Gesamtzahl der 
Geburten mit 703 337. 

Schulbesuch 
Im Schuljahr 1981/82 besuchten 985 846 Ausländerkinder 
französische Schulen. Dies entspricht einem Anteil von 8,1 
Prozent an der Gesamtschülerzahl. 

Einbürgerungen 
In den letzten Jahren wurden in Frankreich jährlich ca. 
50 000 Personen eingebürgert. Bei zwei Fünfteln handelt es 
sich um Einbürgerungen durch Erklärung (déclaration 
acquisitive de la nationalité française), die in der Regel ohne 
langwierige Prozedur erteilt werden: Ehepartner oder Min-
derjährige, die in Frankreich als Kinder ausländischer Eltern 
geboren sind und für die die französische Staatsbürgerschaft 
beantragt wird (Tabelle 7). Zu diesen 50 000 Personen kom-
men noch jährlich ca. 25 000 ausländische Jugendliche, die 
mit dem Erreichen der Volljährigkeit automatisch die fran-
zösische Staatsbürgerschaft erhalten. 
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Politische Flüchtlinge 
Frankreich, das sich selbst gerne als klassisches Asylland 
betrachtet (France, terre d'asile), gewährt jährlich etwa 
15 000 Personen Asyl (Tabelle 8). 

 

3. Die Ausländerpolitik Frankreichs nach dem 2. Welt-
krieg7) 

3.1 Überblick 

3.1.1 Erste Konzipierung einer Ausländerpolitik und die tat-
sächliche Entwicklung 
Unmittelbar nach dem 2. Weltkrieg wurde es als notwendig 
empfunden, für die erlittenen Menschenverluste und zum 
Aufbau der Wirtschaft auf ausländische Arbeitskräfte 
zurückzugreifen. Dabei dachte man vor allem an Arbeits-
kräfte aus den Nachbarländern, z. B. Italiener, die sich 
leichter integrieren lassen. Die institutionellen Grundlagen 

7) Vgl. hierzu auch: Manfrass, K., Die Politik der Ausländerbeschäftigung in 
Frankreich   seit   1945,   in:   Dokumente.   Zeitschrift   für  internationale 
Zusammenarbeit, Bd. 36, H. 2/1980, S. 106 ff. Tapinos, G., L'immigra- 
tion étrangère en France 1946-1973, Paris 1975 

8) Perotti, A., a. a. O., S. 5 

wurden durch die Verordnung vom 2. November 1945 
geschaffen. Sie enthält das bis heute gültige Ausländerrecht. 
Mit dieser Verordnung wurde auch das staatliche Einwande-
rungsamt (Office National d'Immigration = ONI) gegrün-
det und ihm das Monopol für die Durchführung der Herein-
nahme von ausländischen Arbeitnehmern übertragen. Es 
sollte verantwortlich sein für die Anwerbung im Herkunfts-
land – dafür wurden im Ausland Verbindungsstellen einge-
richtet – die Vermittlung von Arbeitsplätzen bis zu Maßnah-
men der Eingliederung in die französische Gesellschaft. 
Die demographische Zielsetzung wurde hervorgehoben, 
indem zur gleichen Zeit ein neues Nationalitätengesetz erlas-
sen wurde, das ausländischen Jugendlichen mit 18 Jahren die 
französische Staatsbürgerschaft verleiht, sofern sie sich seit 
dem 16. Lebensjahr in Frankreich aufgehalten haben. 
Die Einwanderung verlief allerdings anders als es die Pla-
nung vorgesehen hatte. Nicht nur hielt sich die Zuwande-
rung aus den Nachbarländern in engen Grenzen, sondern 
die Zuwanderung aus Italien, auf das die Anwerbetätigkeit 
des ONI fast ausschließlich beschränkt blieb, erreichte bei 
weitem nicht die durch die Planung gesetzten Ziele.8) 
Die unmittelbaren Nachkriegsjahre mit geringer konjunktu-
reller Belebung bis Mitte der 50er Jahre bildeten kein günsti-
ges Klima für Zuwanderungen von Arbeitskräften in gro-
ßem Stil. 

3.1.2 Die erste große Zuwanderungswelle und das Entglei-
ten der Kontrolle 
Erst mit dem Aufschwung ab 1956, beginnend im Bausek-
tor, stieg der Bedarf an ausländischen Arbeitnehmern 
sprunghaft an. Zunehmend bürgerte sich die Praxis ein, daß 
Arbeitgeber mehr und mehr auf ausländische Arbeitnehmer 
zurückgriffen, die nicht über die Vermittlung des ONI ins 
Land kamen. Diese illegal eingewanderten ausländischen 
Arbeitskräfte wurden entweder illegal beschäftigt, oder 
deren arbeitsrechtlicher und aufenthaltsrechtlicher Status 
wurde nachträglich legalisiert. Dem staatlichen Einwande-
rungsamt entglitt damit zunehmend die Kontrolle bezüglich 
Arbeitsvertrag und Wohnung. Eine geregelte und organi-
sierte Zuwanderung wurde nicht möglich. 
Die Rolle des ONI wurde auch dadurch geschwächt, daß 
aufgrund der kolonialen Bindungen eine Reihe von afrikani-
schen Staaten formal Freizügigkeit genossen. Das gilt für die 
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ehemaligen Kolonien Afrikas südlich der Sahara und vor 
allem für Algerien. 1947 wurde Algerien als Teil des Mutter-
landes erklärt und die Algerier erhielten die französische 
Staatsbürgerschaft. Die Möglichkeit, Algerier nach eigenen 
Bedingungen zu beschäftigen, machten sie für die französi-
schen Arbeitgeber interessant und in der Folgezeit nahm die 
Zahl der Algerier laufend zu. Diese Entwicklung wurde 
auch kaum durch den Algerienkonflikt gebremst (Ende des 
Algerienkrieges 1961), wenn auch viele der heute noch 
zwischen Frankreich und Algerien vorherrschenden Animo-
sitäten auf diese Zeit zurückgehen.9) 
Die Zahl der Ausländer stieg – ohne Algerier – von 1,57 
Mio. im Jahre 1955 auf 2,32 Mio. im Jahre 1965, während im 
gleichen Zeitraum 305 000 Personen die französische Staats-
bürgerschaft erwarben. Der Wanderungszufluß wurde 
immer mehr von der Einstellungspraxis der Firmen 
bestimmt. Das staatliche Einwanderungsamt (ONI) trat 
zunehmend nur durch nachträgliche Aktionen wie medizini-
sche Kontrollen und vor allem der Legalisierung (régularisa-
tion) der Eingewanderten in Erscheinung. Der Anteil der 
Ausländer, die nicht durch das ONI angeworben, sondern 
nachträglich legalisiert wurden, stieg auf 79% in 1965 und 
erreichte 1968 ein Maximum von 82%. 
Trotz der starken Zuwanderung entwickelte die Regierung 
auch kaum internationale Aktivitäten in Richtung Anwerbe-
vereinbarungen. Von 1954 bis 1961 wurden keine geschlos-
sen und die wichtigeren Abkommen kamen erst Ende der 
60er Jahre zustande. 
Die unbeschränkte und vom Staat immer weniger kontrol-
lierte Zuwanderung führte zu erheblichen sozialen Proble-
men, insbesondere zu chaotischen Zuständen auf dem Woh-
nungsmarkt. Während in der Bundesrepublik Deutschland 
die staatliche Kontrolle der Vermittlung und Beschäftigung 
ausländischer Arbeitnehmer nie in Frage gestellt war, und –
zumindest theoretisch – mit gewissen Auflagen hinsichtlich 
Wohnversorgung verbunden war, war die Wohnungsnot in 
Frankreich noch schlimmer, da hier die Versorgung mit 
Sozialwohnungen, Werksunterkünften, Wohnheimen sowie 
das Angebot an preiswerten Mietwohnungen in der Expan-
sionsphase der 60er Jahre noch geringer war und sich die 
Wohnungsbautätigkeit in Frankreich stärker auf den Bau 
von Eigentums- und Mietwohnungen für einkommensstär-
kere Schichten konzentrierte.10) 
Weiterhin stellte sich heraus, daß in dem Maße, wie der 
Wanderungsprozess eine unkontrollierte Eigendynamik ent-
wickelte, nicht nur die arbeitsmarktpolitisch erwünschten 
jungen und alleinstehenden Arbeitskräfte ins Land kamen, 
sondern auch die Familienangehörigen mit all den daraus 
folgenden Integrationsproblemen. 

9) Manfrass, K., Die Politik der Ausländerbeschäftigung in Frankreich seit 1945, 
in: Dokumente. Zeitschrift für internationale Zusammenarbeit, Band 36, Heft 
2, 1980, S. 106. 

10) „Ausländische Arbeitnehmer wohnten in Behelfsunterkünften auf Baustellen 
und Werksgeländen, in leerstehenden Fabrikgebäuden und in den immer 
zahlreicher werdenden Abbruch- und Altstadtvierteln, wo oft sog. ,marchands 
de sommeil', die – in vielen Fällen selbst Ausländer – ihre Mieter zu 
mehreren Personen in winzigen Zimmern unterbrachten und dafür 
beträchtliche Mieten kassierten. Ein weiteres Charakteristikum der 
Wohnsituation der Ausländer in Frankreich war die Entstehung der sog. 
,Bidonvilles', provisorische aber zählebige Zusammenballungen von Bretter- 
und Blechbehausungen auf Tragflächen in den Außenbezirken der 
Großstädte, besonders in der Nähe von Paris und Marseille. Im Jahre 1970, 
als von der Regierung Chaban-Delmas erste Versuche unternommen wurden, 
diese Siedlungen zu beseitigen, wurden in der Pariser Region offiziell ca. 50 
000 Bidonville-Bewohner gezählt.“ (vgl. Manfrass, K., Die Politik der 
Ausländerbeschäftigung in Frankreich seit 1945, in: Dokumente. Zeitschrift 
für internationale Zusammenarbeit, Band 36, Heft 2, 1980, Seite 114-115). 

3.1.3 Versuche zur Rückgewinnung der Kontrolle 
Die Konsequenzen dieser unkontrollierten Wanderungen 
führten zu Überlegungen, diesen Strom wieder in den Griff 
zu bekommen. Dies war jedoch nicht von heute auf morgen 
möglich. So war die Ausländerpolitik zwischen Mitte der 
60er bis Mitte der 70er Jahre von dem Nebeneinanderbeste-
hen des Laissez-faire und dem Bestreben des Staates gekenn-
zeichnet, die Kontrolle über die Wanderungsbewegungen 
zurückzugewinnen. 
Man strebte zunächst eine Diversifizierung der Herkunfts-
länder an. Es sollte auf solche Länder zurückgegriffen wer-
den, bei denen eine geringe Familienwanderung zu erwarten 
war. Die Hereinnahme von jungen und vorwiegend ledigen 
Arbeitskräften sollte eine bessere Anpassung an die kon-
junkturelle Arbeitsmarktsituation ermöglichen. Diesen 
Überlegungen lagen Elemente zugrunde, wie sie auch in der 
Bundesrepublik Deutschland im Rahmen der „Rotation“ 
von ausländischen Arbeitskräften diskutiert wurden. 
Das Interesse richtete sich auf Marokko und Tunesien, mit 
denen 1963 Anwerbevereinbarungen unterzeichnet wurden. 
Mit der Türkei und Jugoslawien wurden 1965 entsprechende 
Abkommen geschlossen. Nichtsdestoweniger blieb die Tür-
kei das einzige Land, aus dem die Zuwanderung ausschließ-
lich über die Vermittlung des ONI erfolgte. 
In Richtung auf eine stärkere Kontrolle zielte auch die 
Kontingentierung der algerischen Einwanderung. Durch 
Abkommen von 1964, 1968 und 1971 wurde die den Algeri-
ern im Evian-Abkommen vom März 1962 zugesicherte Frei-
zügigkeit durch jährliche Einwanderungsquoten ersetzt und 
zwar mit 20 000 ab 1964, mit 35 000 ab 1968 und mit 25 000 
ab 1971. 
Der wichtigste Schritt zur Rückgewinnung der staatlichen 
Steuerungsfunktion lag darin, daß eine nachträgliche Legali-
sierung von Einreise und Arbeitsaufnahme (régularisation) 
nicht mehr zugelassen werden sollte. Dies geschah erstmals 
durch einen Runderlaß vom 29. Juli 1968, der allerdings so 
viele Ausnahmen enthielt, z. B. alle Portugiesen, daß sein 
Effekt gering war. Erst die Runderlasse des damaligen 
Innenministers Marcellin („Circulaire Marcellin“) und des 
Arbeitsministers Fontanet („Circulaire Fontanet“) vom 24. 
Januar bzw. 13. Februar 1972 ließen eine nachträgliche 
Legalisierung nicht mehr zu. In ihnen wurde die Erteilung 
der Aufenthaltserlaubnis an das Vorliegen einer Arbeitser-
laubnis gebunden, die – wie in der Bundesrepublik Deutsch-
land schon immer üblich – wiederum erst nach Prüfung der 
Arbeitsmarktlage durch die Behörden erteilt wurde. 
Diese Regelungen bedeuteten eine abrupte Änderung des 
bisherigen Laissez-faire, so daß sie von den Betroffenen als 
staatliche Willkür angesehen wurden. Unzählige Härtefälle, 
Protestkampagnen und Schwierigkeiten bei der Anwendung 
in der Praxis dieser Erlasse bewirkten, daß sie nach Abände-
rungen und Verzögerungen erst am 31. Oktober 1973 in 
Kraft gesetzt wurden. Ergänzt wurden diese Regelungen 
durch eine Reihe von Bestimmungen, die es Arbeitgebern 
erschwert und unter Strafe stellt, ausländische Arbeitnehmer 
illegal zu beschäftigen. 

3.1.4 Der Anwerbestopp und Versuche, die Ausländerzahl 
zu begrenzen 
Mit der weltwirtschaftlichen Rezession und dem Ölschock 
von 1973 schwanden die ökonomischen Voraussetzungen 
für eine Fortsetzung der Arbeitskräftewanderungen großen 
Stils. Im Juli 1974 verhängte die französische Regierung, wie 
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ein Jahr zuvor die anderen europäischen Zuwanderungslän-
der, einen Anwerbestopp, der nur wenige Ausnahmen 
zuließ, so z. B. die Saisonarbeit. 
Bevor Frankreich seine Grenzen für neueinreisende auslän-
dische Arbeitnehmer schloß, stoppte die algerische Regie-
rung unilateral im September 1973 die Auswanderung nach 
Frankreich. Dies war die Reaktion auf eine Welle von 
gewaltsamen antialgerischen Ausschreitungen seit Mitte des 
Jahres 1973. 
Zum Zeitpunkt des Anwerbestopps wurden in Frankreich 
etwas über 4 Mio. Ausländer gezählt und ihre Zahl hat sich 
inzwischen nicht wesentlich verändert. Allerdings darf man 
nicht übersehen, daß Frankreich – anders als die Bundesre-
publik Deutschland – eine großzügige Einbürgerungspolitik 
betreibt, die die Vergleichbarkeit erschwert. 
Die Ausländerpolitik nach dem Anwerbestopp von 1974 
war gekennzeichnet durch einerseits eine Reihe von sozial-
politischen Maßnahmen, insbesondere im Wohnungsbau, 
und andererseits durch das Bemühen, eine weitere Zunahme 
der Ausländerzahl nicht zuzulassen. Eine Reihe von Bestim-
mungen, Runderlassen usw. sollte die illegale Einwanderung 
eindämmen, verbunden mit der Aufspürung und eventuellen 
Ausweisung der Illegalen. Diese Vorschriften wurden stän-
dig geändert, immer wieder in Frage gestellt, mit Ausnah-
meregelungen versehen, so daß eine kohärente Anwendung 
nicht möglich war und einer gewissen bürokratischen Will-
kür Tür und Tor geöffnet war. So gab und gibt es z. B. 
aufgrund der kolonialen Vergangenheit Frankreichs eine 
Menge Sondervereinbarungen mit schwarzafrikanischen 
Staaten südlich der Sahara. Ein weiteres Beispiel für ein 
Bestimmungswirrwarr zeigte sich bei der Familienzusam-
menführung. Der 1974 verhängte Einwanderungsstopp galt 
auch für den Nachzug von Familienangehörigen. Da die 
Maßnahme nur durch Runderlaß erfolgte, aber ein Gesetz 
erforderlich gewesen wäre, war sie nicht rechtens und wurde 
schließlich nach 4 Jahren vom obersten Verwaltungsgericht 
(Conseil d'Etat) für nichtig erklärt. In der Zwischenzeit 
wurden weitere 5 Erlasse herausgegeben, über die bis zum 
Juli 1975 wieder die Situation von vor 1974 hergestellt 
wurde. Im April 1976 fixiert ein Dekret die Bedingungen der 
Familienzusammenführung, um sie durch ein anderes 
Dekret vom November 1977 dadurch einzuschränken, 
indem man den Zugang zum Arbeitsmarkt verweigert, d. h. 
die Familienmitglieder werden hereingelassen, erhalten aber 
keine Arbeitserlaubnis. Dieses letztere Dekret wurde 1978 
wieder vom Conseil d'Etat aufgehoben, um zwei Jahre 
später wieder einer Erschwerung des Zugangs durch den 
Runderlaß vom Juni 1980 Platz zu machen, der die Erteilung 
und Verlängerung der Arbeitserlaubnis von der Arbeits-
marktsituation im jeweiligen Berufszweig abhängig machen 
kann. Dieser Erlaß greift auf ein altes Gesetz von 1932 
zurück, das zu diesem Zweck aktiviert wurde, nachdem es 
über Jahrzehnte hinweg ignoriert worden war. 
Das Hin und Her bei der Familienzusammenführung ist 
nicht nur ein Kennzeichen für die rechtlichen Unsicherhei-
ten, sondern leitet auch eine Umorientierung in der Auslän- 

11) Nicht mehr ausgewiesen werden dürfen ausländische Jugendliche unter 18 
Jahren, Ausländer die seit ihrem 10. Lebensjahr in Frankreich leben, 
Ausländer, die seit 15 Jahren in Frankreich ansässig sind, Ausländer mit 
Ehepartner oder Kind französischer Staatsbürgerschaft, Ausländer die zu 
einer Gefängnisstrafe von unter einem Jahr ohne Bewährung verurteilt 
worden sind. 

12) Die Zahl der an den Grenzen zurückgewiesenen Personen überstieg 1982 mit 
46 000 Personen bei weitem die Vergleichszahl der Zeit vor 1981 (Quelle: 
Manfrass, K., Ausländerpolitik in Frankreich seit 1981, in: Zeitschrift für 
Parlamentsfragen, Heft 2, 1983, S. 3) 

derpolitik ein: Seit 1977 war das Bemühen unverkennbar 
(z. B. Dekret vom November 1977), eine weitere Zunahme 
der Ausländer nicht zuzulassen und sogar eine Reduzierung 
zu erreichen. Im Juni 1977 wurde ein Programm begonnen, 
das über finanzielle Rückkehrhilfen (aides au retour) auslän-
dische Arbeitskräfte und deren Familienangehörige zur 
Rückkehr bewegen sollte. Jedem beschäftigten oder arbeits-
losen Arbeitnehmer aus bestimmten Herkunftsländern, der 
gleichzeitig auf seine Ansprüche aus der Sozialversicherung 
verzichtete und in seine Heimat zurückkehrte, wurde die 
Pauschalsumme von 10 000 FF gezahlt und zusätzliche, 
wenn auch niedrige Summen für die mit zurückkehrenden 
Familienangehörigen. Insgesamt machten bis Ende 1981 
94 000 Personen von dieser Maßnahme Gebrauch. Das Pro-
gramm wurde aber im November 1981 eingestellt. Einmal 
war es juristisch anfechtbar, zum anderen machten vielfach 
Ausländer davon Gebrauch, die sowieso zurückgekehrt 
wären. Ein wirklicher Rückkehranreiz dürfte auf jeden Fall 
nicht davon ausgegangen sein (s. auch spezielles Kapitel 
über Rückkehrförderung). 

3.1.5 Die „neue“ Ausländerpolitik unter der sozialistischen 
Regierung 
Nach der Wahl von François Mitterrand im Mai 1981 zum 
Präsidenten der französischen Republik erfolgte in einigen 
Punkten eine Abkehr von den bisherigen Orientierungen. 
Festgehalten wurde am Anwerbestopp für neueinreisende 
ausländische Arbeitnehmer und dem Bemühen, die Wande-
rungsbewegungen strikter staatlicher Kontrolle zu unter-
werfen. Durch ein Gesetz vom 29. 10. 1981 wurden Ein-
reise- und Ausweisungsbedingungen neu geregelt – wenn 
auch nicht immer freizügiger als vorher. Vielmehr wurden 
die Vorschriften präzise gefaßt, um administrative Ermes-
sensspielräume einzuschränken, die in der Vergangenheit oft 
zu inhumanen Aktionen wie zu Abschiebehaft, Ausweisun-
gen usw. geführt hatten. Insbesondere wurden die Auswei-
sungen grundsätzlich erschwert und der Automatismus zwi-
schen Straffälligkeit und Ausweisung abgeschafft.11) 
Ein weiteres Element zur Rückgewinnung der staatlichen 
Kontrolle der Wanderungsbewegung – neben der verschärf-
ten Grenzüberwachung -12) bildet die Erschwerung des 
illegalen Aufenthalts und der Beschäftigung von ausländi-
schen Arbeitnehmern in Frankreich. Ein Gesetz vom 17. 
Oktober 1981 stellt die illegale Beschäftigung von ausländi-
schen Arbeitnehmern für die Unternehmen unter empfindli-
che Strafen. Eine einmalige Legalisierungsaktion sollte ille-
galen Aufenthalt und Beschäftigung beseitigen. Die vor dem 
1. Januar 1981 illegal nach Frankreich eingereisten Auslän-
der konnten bei Nachweis eines Arbeitsplatzes bis zum 
15. 1. 1982 die Legalisierung ihres Aufenthaltes und ihrer 
Beschäftigung beantragen. Von den knapp 150 000 gestell-
ten Anträgen wurden bisher etwa 80% anerkannt. Obwohl 
gewisse Mißbräuche nicht ausgeschlossen werden können 
(Neueinreisende) – die Nachweisbedingungen wurden sehr 
großzügig gehandhabt – scheint die Aktion ohne die 
befürchtete große Nachzugswirkung vonstatten gegangen 
zu sein (siehe auch spezielles Kapitel zur Legalisierung). 
Von Mitterrand wurde immer wieder die besondere Funk-
tion Frankreichs als Kooperationspartner im Nord-Süd-
Verhältnis betont. Darin nehmen die Beziehungen zu Alge-
rien einen wichtigen Platz ein. Die vorausgehende Regie-
rung hatte bereits im Abkommen vom 18. 9. 1980 zwischen 
Frankreich und Algerien (échange de lettres) den Rahmen 
dazu geschaffen. Darin wurde festgelegt, daß die freiwillige 
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Rückkehr in gegenseitiger Kooperation erfolgen sollte. Die-
ses Abkommen wurde auch von der sozialistischen Regie-
rung voll akzeptiert. Die Förderung der freiwilligen Rück-
kehr von algerischen Arbeitnehmern und deren Familienan-
gehörigen soll sich im Rahmen einer groß angelegten wirt-
schaftlichen und technologischen Zusammenarbeit zwischen 
Frankreich und Algerien vollziehen (Abkommen vom 
21. 6. 1982), die auch eine Reihe von Großprojekten vor-
sieht. 
Drei Möglichkeiten werden bei Rückkehr jedem algerischen 
Arbeitnehmer, ob beschäftigt oder arbeitslos, zur Wahl 
gestellt, wobei die in Frankreich erworbenen sozialen 
Rechte, z. B. Rentenansprüche, gewahrt bleiben sollen. 
(1) Eine kostenlose berufliche Ausbildung für rückkehrwil-
lige algerische Arbeitnehmer. Während der Dauer der Aus-
bildung wird ein Unterhaltszuschuß gewährt. Die Ausbil-
dungsdauer variiert je nach Fachgebiet und soll in Frank-
reich und in Algerien erfolgen. Die algerische Seite sichert 
einen Beschäftigungsplatz nach der Rückkehr in Algerien 
zu. 

(2) Eine Hilfe zur Gründung von (Klein-)Betrieben, die in 
Form von günstigen Krediten und Einfuhrerleichterungen 
gewährt wird. 

(3) Eine Pauschalsumme, die das Vierfache des Durch-
schnittsmonatsgehaltes aus den letzten sechs Monaten be-
trägt. 
Die bisherigen Ergebnisse sind jedoch eher als mager zu 
bezeichnen. Die berufliche Ausbildung durchliefen bisher 
nur einige hundert Personen. Die Hilfe für Betriebsgrün-
dungen wurde bisher nicht gewährt. Die dazu notwendige 
Prüfungsprozedur ist zu langwierig. Außerdem entsprechen 
private Unternehmungsgründungen nicht gerade der Strate-
gie der algerischen sozialistischen Regierung. 
Einzig die Abfindungszahlung wurde von einer größeren 
Personenzahl in Anspruch genommen, nämlich ca. 13 000 
Personen. Aber auch hier ist zu vermuten, daß es sich zum 
großen Teil um Personen handelt, die sowieso zurückge-
kehrt wären. 
Das algerisch-französische Abkommen zur Förderung der 
freiwilligen Rückkehr ist auf drei Jahre befristet und läuft 
Ende 1983 aus. Es ist zu vermuten, daß es in dieser oder 
anderer Form weitergeführt wird, was aber nicht sicher ist. 

3.2 Einige besondere Aspekte der Ausländerpolitik 
Frankreichs 

3.2.1 Die Legalisierungsaktion von 1981/82 
Bereits in der Vergangenheit wurde in Frankreich des öfte-
ren Aufenthalt und Beschäftigung von nicht über die offi-
ziellen Kanäle ins Land gekommenen Ausländern legalisiert, 
d. h. es wurde Aufenthalts- und Arbeitserlaubnis nachträg-
lich erteilt. Dieses Verfahren stellte Ende der 60er Jahre mit 
ca. 80% fast die Regel dar. Mit dem Anwerbestopp von 1974 
wurde diese Möglichkeit erheblich eingeschränkt, wenn 
auch immer noch durchschnittlich 8000 Personen pro Jahr 
davon Gebrauch machen konnten. 

13) Vorgesehen sind Geldstrafen zwischen 2000-20 000 FF und Gefängnisstrafen 
zwischen zwei Monaten und einem Jahr (Artikel L 264-2-1 des 
Code du Travail) 

14) Unter  Arbeitsverwaltung   ist   hier   nicht   wie   in   der  Bundesrepublik 
Deutschland die Bundesanstalt für Arbeit mit ihren Arbeitsämtern zu 
verstehen, sondern die dem Präfekten als Organ der Zentralregierung 
unterstellte Administration, die auch für die Einhaltung der arbeitsrechtlichen 
Bestimmungen zuständig ist. 

Aktionen zur Legalisierung fanden in Frankreich bereits 
1973 und später 1980 für die Textilindustrie in Paris statt. 
Vom Kreis der berechtigten Personen her waren sie aber 
abgegrenzt und fielen zahlenmäßig kaum ins Gewicht. Im 
Falle der Bekleidungsindustrie handelte es sich beispiels-
weise nur um 4000 Personen. 
Der Anwerbestopp von 1974 war nicht verbunden mit einer 
schärferen Grenzkontrolle, und die Gesetzgebung zu Ein-
reise und Aufenthalt war oft widersprüchlich. So entstand 
eine große Zahl von illegal beschäftigten Ausländern. In 
manchen Aussagen sprach man von 300 000 bis 400 000 
Illegalen. 
In dem Bestreben, konsequenter gegen illegalen Aufenthalt 
und illegale Beschäftigung vorzugehen, wurde mit Gesetz 
vom 17. Oktober 1981 das Arbeitsgesetzbuch (Code du 
Travail) dahingehend geändert, daß für den Unternehmer 
die illegale Beschäftigung von ausländischen Arbeitnehmern 
stärker bestraft wird.13) Um unnötige soziale Härten zu 
vermeiden und um die illegale Beschäftigung aus der Welt zu 
schaffen, wurde vorher eine Legalisierungsaktion gestartet. 
Das Rundschreiben vom 11. August 1981 bestimmt, daß 
jeder vor dem 1. Januar 1981 in Frankreich eingereiste Aus-
länder die Legalisierung seines Status beantragen kann, 
wenn er folgende Voraussetzungen erfüllt: 
- Nachweis der Einreise vor dem  I.Januar 1981, z.B. 

Eintrag im Reisepaß, Mietabrechnung, Lohnabrechnung 
usw. 

- Nachweis einer festen Beschäftigung, z. B. ein Arbeits-
vertrag von mindestens einem Jahr Dauer. 

Für Saisonarbeitnehmer galten Sonderregelungen: Falls ein 
Saisonarbeiter 21 Monate während 5 Jahren in Frankreich als 
Saisonarbeitnehmer beschäftigt war und einen Arbeitsver-
trag von mindestens 4 Monaten vorweisen konnte, konnte 
er ebenfalls eine Arbeitserlaubnis und Aufenthaltserlaubnis 
beantragen. 
Ein wichtiger Punkt für das Gelingen der Aktion war, daß 
für den Arbeitgeber die im Gesetz vorgesehenen Sanktionen 
bei illegaler Beschäftigung von Ausländern ausgesetzt wur-
den, sofern er einen Arbeitsvertrag von einem Jahr gab und 
die gesetzlich vorgeschriebenen Demarchen unternahm, um 
die Beschäftigung zu legalisieren. 
Diejenigen Ausländer, die stichhaltige Nachweise vorlegen 
konnten, erhielten die Arbeits- und Aufenthaltserlaubnis 
über den Präfekten direkt von der Arbeitsverwaltung14) des 
jeweiligen Departements. Jede Ablehnung geht zur Über-
prüfung automatisch an eine Kommission, die sich im 
wesentlichen aus gewählten Volksvertretern, Richtern, 
Beamten und Repräsentanten von Informations- und Auf-
nahmestellen für Ausländer zusammensetzt. Die verlangten 
Nachweise wurden in großzügiger Auslegung akzeptiert. So 
wurden etwa auch arbeitslose illegale Ausländer nicht von 
vornherein ausgeschlossen. Die Legalisierungsaktion wurde 
nach 15tägiger Verlängerung am 15. 1. 1982 abgeschlossen. 
Von den 149 707 Anträgen wurden bis 15.3. 1983 für 
127 123 Personen positiv entschieden. Die restlichen gingen 
zum großen Teil in die Revision, von denen anzunehmen ist, 
daß mindestens die Hälfte doch noch nachträglich legalisiert 
werden wird. 

Die Operation scheint ohne die befürchtete große Zahl von 
Nachzügen und ohne erhebliche Mißbräuche vonstatten 
gegangen zu sein, wenn auch nicht auszuschließen ist, daß 
eine Reihe von Ausländern erst wegen der Möglichkeit des 
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nachträglichen Erhalts einer Aufenthalts- und Arbeitser-
laubnis ins Land gekommen ist. Dafür spricht z. B. das 
Auftauchen von Nationalitäten, die bisher kaum in Erschei-
nung traten, etwa Personen aus Sri Lanka, Pakistani und 
Türken, die oft, nachdem ihnen in der Bundesrepublik 
Deutschland politisches Asyl abgelehnt worden war, nach 
Frankreich gingen. Sie waren vor allem in den Grenzregio-
nen zu finden. Es ist auch nicht sicher, ob sich alle Illegalen 
gemeldet haben und ob jetzt sämtliche Faktoren eines erneu-
ten Auflebens illegaler Zuwanderung und Beschäftigung 
ausgeschaltet sind. So sind z. B. Fälle bekanntgeworden, wo 
sich Unternehmer mit illegal beschäftigten Ausländern 
geweigert haben, einen Arbeitsvertrag zu geben oder die 
bisherige Arbeitsbeziehung anzuerkennen. Dies kann man-
che Illegalen bewogen haben, die Legalisierung erst gar nicht 
zu beantragen. Die Tabellen 9 a) – f) zeigen einige Charakte-
ristiken der Ausländerbevölkerung, deren Legalisierungsan-
trag positiv entschieden wurde. 

Der überwiegende Teil, nämlich zwei Drittel, kam 
ursprünglich als Tourist ins Land, vor allem in den letzten 
Jahren, 13% aber schon vor 1975. Schwerpunkte der illega-
len Beschäftigung waren das Baugewerbe, Hotel- und Gast-
stättenbetriebe und die Landwirtschaft. 
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3.2.2 Rückkehrförderung ausländischer Arbeitnehmer in 
Frankreich 
Ähnlich wie in der Bundesrepublik Deutschland stellt auch 
in Frankreich die hohe Zahl von Ausländern Arbeits- und 
Gesellschaftspolitik vor große Probleme. Konkrete Maß-
nahmen zur Rückkehrförderung von ausländischen Arbeit-
nehmern wurden in Frankreich bereits durchgeführt, so daß 
ein Überblick über die dortigen „Rückkehrhilfen“ und die 
damit gemachten Erfahrungen sinnvoll erscheint. 

a) Rückkehrprämie 
Anspruchsrahmen 
Die französische Regierung gewährte seit dem 1. Juni 1977 
eine Rückkehrprämie (aide au retour) an rückkehrbereite 
ausländische Arbeitnehmer aus Ländern außerhalb der 
Europäischen Gemeinschaft. Diese finanzielle Rückkehr-
hilfe wurde im November 1981 eingestellt. 
Die Rückkehrprämie wurde gewährt an ausländische 
Arbeitnehmer, die mindestens 5 Jahre in Frankreich lebten, 
ihre gesamte Familie mit ins Heimatland zurücknahmen und 
auf alle Ansprüche bezüglich Aufenthalts- und Arbeitser-
laubnis verzichteten. Sie belief sich auf 10 000 FF (etwa 4000 
DM) im Falle eines ausländischen Arbeitnehmers, egal ob 
beschäftigt oder arbeitslos, 5000 FF für den (nicht berufstä-
tigen) Ehepartner oder den Jugendlichen in der Familie mit 
einer weniger als 5 Jahre gültigen Arbeitserlaubnis. 
Zusätzlich zur Prämie wurde vor der Abreise noch eine 
pauschale Reisekostenbeihilfe gewährt. 

Inanspruchnahme und Effekte 
In der Zeit vom 1. Juni 1977 bis Dezember 1981 
wurden 59 936 Rückkehrprämien an arbeitslose (13 354) 
oder beschäftigte (46 582) ausländische Arbeitnehmer 
bewilligt, was 93 999 rückkehrende Personen betraf. 
Die Inanspruchnahme dieser finanziellen Rückkehrhilfe 
nach Nationalität zeigt die Tabelle 10. Ursprünglich sollten 
mit der Rückkehrhilfe vor allem diejenigen Ausländer ange-
sprochen werden, die als schwerer integrierbar angesehen 
werden, also insbesondere Nord- und Schwarzafrikaner. 
Wie aus der Tabelle ersichtlich, nahmen aber vorwiegend 
Spanier und Portugiesen die Rückkehrhilfe in Anspruch. 

 

Aus der Tabelle sieht man weiterhin, daß, außer bei Spani-
ern, Portugiesen und Jugoslawen, eher Einzelpersonen als 
ganze Familien zurückgingen. 
Zwischen Oktober 1979 und Anfang 1981 wurde eine Befra-
gung bei Unternehmen durchgeführt, die die Wiederbeset-
zung von 4649, durch finanziell geförderte Rückkehr von 
ausländischen Arbeitnehmern freigewordenen Arbeitsplät-
zen zum Gegenstand hatte (Tabelle 11). 
Obwohl die Ergebnisse dieser Befragung mit einer gewissen 
Vorsicht zu interpretieren sind, liefern sie doch interessante 
Hinweise. So wurde zum Beispiel nur jeder vierte Arbeits-
platz mit einem französischen Arbeitnehmer besetzt oder 
jeder dritte freigemachte Arbeitsplatz fiel weg. 
Die Zahlung von Rückkehrprämien wurde im November 
1981 eingestellt. Für die Einstellung werden, neben formal-
juristischen Gründen, folgende genannt: 
(1) Höhe und Ausgestaltung der Rückkehrprämie genügen 
nicht allein als Anreiz zur Rückkehr, sondern beschleunigen 
höchstens einen bereits gefaßten Rückkehrentschluß. Natio- 
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nalitäten, auf die man ursprünglich nicht abzielte, wie Spa-
nier und Portugiesen, waren zur Hälfte an der Inanspruch-
nahme beteiligt, während Algerier als die größte ausländi-
sche Volksgruppe in Frankreich nur zu 6,5% in Erscheinung 
traten. Wegen der vermuteten Mitnahmeeffekte und wegen 
der EG-Beitrittsanträge schloß man im übrigen ab Dezem-
ber 1980 Spanier und Portugiesen von der Gewährung der 
Prämie aus. 
(2) Die französische Regierung strebt nun keine unilateralen 
Maßnahmen mehr an, sondern will eine Rückkehr in 
Zusammenarbeit und in bilateralen Abkommen mit den 
Herkunftsländern durchführen. Als erster Schritt wurde 
dazu 1980 ein Abkommen mit Algerien geschlossen, das im 
folgenden dargestellt wird. Diese Vereinbarung entspricht 
auch den Vorstellungen der sozialistischen Regierung. 

b) Rückgliederungshilfe — Vereinbarung mit Algerien 

Anspruchsrahmen 
Die Vereinbarung vom September 1980 und der sich darauf 
beziehende Erlaß von 1982 (Circulaire No. 82 – 4) gilt für 
rückkehrwillige beschäftigte oder arbeitslose algerische 
Arbeitnehmer über 16 Jahre mit einer gültigen Aufenthalts-
erlaubnis. Sie ist auf 3 Jahre befristet. 
Im Vergleich zur vorherigen Rückkehrprämie bleiben die in 
Frankreich erworbenen sozialen Ansprüche, z. B. für die 
Rente, erhalten. Für die Rückreise wird eine Pauschal-
summe gezahlt. Es bestehen 3 Optionen, die nicht kumu-
liert werden können: 
(1) Eine Rückkehrprämie in Höhe von 4 Monatsgehältern, 
oder, im Falle der Arbeitslosigkeit, des gesetzlich festgeleg-
ten  Mindestlohnes.  Zwei Drittel dieser Pauschalsumme, 
ebenso wie die Reisekosten, werden vor der Abreise in 
Frankreich ausbezahlt. Im Vergleich zur früheren Rück-
kehrprämie ist diese finanzielle Hilfe individualisiert, d. h. 
es braucht nicht die ganze Familie, sondern nur der jeweils 
Anspruchsberechtigte zurückkehren.  Die algerische Seite 
verpflichtet sich, Zoll- und Steuererleichterungen zu gewäh-
ren und Unterstützung bei der Wohnungs- und bei der 
Arbeitsplatzbeschaffung zu geben. 

(2) Eine berufliche Ausbildung, die sich am Bedarf in Alge-
rien orientieren soll. Die jeweiligen Ausbildungsgänge – und 
die Auswahl der Kandidaten – werden von einer gemischten 
Kommission vorgeschlagen. Die Dauer variiert je nach Aus-
bildungsgang. Die Ausbildung soll im Betrieb wie auch in 
Ausbildungszentren stattfinden. In letzteren in Frankreich 
und in Algerien zu je etwa der Hälfte der Zeit. Während der 
Ausbildung wird ein ortsüblicher Lohn gezahlt. 

(3) Eine finanzielle Hilfe zur Unternehmensgründung in 
Form von Vorzugsdarlehen auf französischer Seite und zum 
Kauf von französischen Waren, wie sie zur Gründung des 
Unternehmens notwendig sind. Die algerische Seite gewährt 
Zoll- und Steuernachlässe und unterstützt auch sonst die 
Unternehmensgründung. 

Inanspruchnahme und Effekte 
Die bisherige Inanspruchnahme hält sich in Grenzen. Für 
die Hilfen zur Unternehmensgründung liegen zwar Anträge 

15) Ministere de l'Emploi, Les étrangers en France; Dossier établi pour la 
préparation du IXe Plan, Paris 1983, S. 33 

16) Ministere de l'Emploi (1983), a. a. O., S. 25 
17) Ministere de l'Emploi, a. a. O., S. 27 

vor, die Prüfungs- und Genehmigungsprozedur vor einer 
gemischt algerisch-französischen Kommission ist aber lang-
wierig. Die algerische Regierung mit sozialistischem Pro-
gramm steht außerdem privaten Unternehmensgründungen 
nicht gerade aufgeschlossen gegenüber. Man kann davon 
ausgehen, daß dieses Maßnahmebündel, wenn überhaupt 
Anträge genehmigt werden, quantitativ keine Rolle spielen 
wird. 
Auch die berufliche Bildung wurde bisher nur von einigen 
hundert Personen in Anspruch genommen, die eine Ausbil-
dung von 4-12 Monaten durchliefen. Von der algerischen 
Seite wurde dafür eine Liste über Mangelberufe vorgelegt, 
anhand der die Bewerber je nach Eignung und Wunsch 
geschult werden sollen. Das Problem ist, Eignung und 
Neigung des einzelnen mit den Vorstellungen der algeri-
schen Seite in Einklang zu bringen und die nachfolgende 
berufliche Eingliederung zu gewährleisten. Bisher fand die 
Ausbildung nur in Frankreich statt, meist über die AFPA 
(Association pour la Formation Professionnelle des Adul-
tes). Es sind jedoch einige mit französischer Hilfe errichtete 
Berufsausbildungsstätten in Algerien im Bau. Weiterhin 
läuft ein Programm zur Ausbildung von algerischen Ausbil-
dern, die selbst Rückkehrkandidaten sind. 
Einzig das Programm zur Zahlung einer Rückkehrprämie 
scheint von einer größeren Zahl von algerischen Arbeitneh-
mern in Anspruch genommen worden zu sein. Nach Aus-
kunft des Arbeitsministeriums sollen es bisher 13 000 
Bewerbungen sein. 

3.2.3 Maßnahmen zur beruflichen und sozialen Integration 
Grundlage jeder Integration in die Gesellschaft eines ande-
ren Landes ist die Kenntnis der Landessprache. Hier scheint 
im Vergleich zur Bundesrepublik Deutschland das französi-
sche Schulsystem über die Vermittlung der Sprache und 
Kultur stärker integrierend gewirkt zu haben. Für über 80% 
der ausländischen Jugendlichen stellt die französische Spra-
che ihre „Muttersprache“ dar.15) 
Dieser Effekt wurde sicherlich dadurch erleichtert, daß (1) 
der Vorrang der französischen Sprache im Ausbildungssy-
stem nie in Frage gestellt wurde, indem im Hinblick auf eine 
evtl. Rückkehr Sprache und Kultur des Herkunftslandes 
noch gesondert und intensiv unterrichtet wurden, (2) eine 
enge sprachliche Affinität mit vielen Herkunftsländern 
besteht wie z. B. dem Italienischen, Spanischen oder Portu-
giesischen und daß (3) das Französische in Nordafrika und 
in vielen Ländern Schwarzafrikas noch stark verbreitet ist. 
Dennoch darf nicht übersehen werden, daß ausländische 
Jugendliche weit stärker mit schulischen Defiziten zu kämp-
fen haben als französische. In Sonderschulen der Grundstufe 
(premier degre) beträgt ihr Anteil 17,7% (ihr Anteil an der 
gesamten Grundstufe: 10,3%), in der Sekundarstufe I (deu-
xiéme degré) 16,0% (ihr Anteil an der gesamten Sekundar-
stufe I: 6,8%).16) 
Unter den Wiederholern mit ein- oder zweijährigem Schul-
rückstand ist ihr Anteil zwei- bis dreimal so hoch wie bei 
den französischen Schülern.17) 
Was die berufliche Eingliederung anbetrifft, so wurden bis-
her kaum spezielle Maßnahmen ergriffen, obwohl die 
Arbeitslosigkeit z. B. bei ausländischen Jugendlichen über-
proportional ist. So stehen etwa nur 6000 Plätze für eine 
berufsvorbereitende Ausbildung (préformation) zur Verfü-
gung. Ausländische Jugendliche können natürlich auch an 
den allgemeinen Maßnahmen zum Abbau der Jugendarbeits- 
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losigkeit teilnehmen. Wie eine Analyse ergab sind sie aber 
stark unterrepräsentiert.18) 
Ein besonders drängendes Problem ist die Wohnsituation, 
wo z. B. drei Viertel der offiziell als Elendsquartiere (loge-
ments insalubres) klassifizierten Wohnungen von Auslän-
dern bewohnt werden.19) Finanzielle Engpässe werden auf 
absehbare Zeit kaum die Modernisierung bzw. Beseitigung 
der Betongettos in den Trabantenstädten ermöglichen, wo 
man – anders als in der Bundesrepublik Deutschland -
spezielle Sozialwohnungen für Ausländer errichtet hatte. Sie 
führten zu einer lokalen Konzentration von Ausländern in 
den Randgebieten der Städte mit den negativen Folgeer-
scheinungen wie Gettobildung, Entwicklung der Kriminali-
tät usw. 
Der von Regierungsseite 1981 eingebrachte Vorschlag einer 
Einführung des Kommunalwahlrechts für Ausländer nach 
5jährigem Aufenthalt scheint inzwischen nicht weiter ver-
folgt zu werden. Er war innerhalb der sozialistischen Partei 
wohl noch nicht ausdiskutiert und traf auf den Widerstand 
der Gaullisten und der Kommunisten, für die der Natio-
nalstaat die Basis der politischen Willensbildung darstellt. 
Dieser Aspekt des Wahlrechts ist im französischen Kontext 
vielleicht auch nicht so drängend, da über die recht großzü-
gige Einbürgerungsgesetzgebung und -praxis das volle 
Wahlrecht erhalten werden kann. 
Abschließend zu diesem Kapitel soll noch darauf hingewie-
sen werden, daß wegen der Komplexität des Themas und aus 
Platzgründen dieser Punkt „Integration“ nur gestreift wer-
den konnte und eine Reihe von Aktivitäten, die z. B. der 
Fonds d'Action Sociale (FAS) im Bereich Wohnungsbau 
oder „kulturelle Indentität“ finanziert, nicht dargestellt wer-
den konnten. Zusammenfassend bekommt man jedoch den 
Eindruck, daß spezielle Maßnahmen für Ausländer zur 
sozialen und beruflichen Integration in verhältnismäßig 
beschränktem Umfang ergriffen werden. Sie werden wahr-
scheinlich in Frankreich, das sich seit langem als Einwande-
rungsland und Asylland betrachtet, als weniger prioritär 
empfunden, da auch in der weiter zurückliegenden Vergan-
genheit ausländische Arbeitskräfte und politische Flücht-
linge in großer Zahl aufgenommen wurden und relativ 
schnell Franzosen werden konnten. 

4. Gesetzliche Bestimmungen 

4.1 Arbeits- und Aufenthaltserlaubnis 
4.1.1 Arten der Arbeitserlaubnis 
Es gibt drei Arten von Arbeitserlaubnissen (für die auch die 
jeweilige Aufenthaltserlaubnis erteilt wird): 
(1) Für Saisonarbeitnehmer, die sich in Frankreich für einen 
Zeitraum von weniger als 8 Monaten pro Jahr aufhalten. 
Nach Prüfung der Arbeitsmarktlage können sie im Rahmen 
ihres mit dem Vermerk des Arbeitsdirektors des Departe-
ments versehenen Vertrags tätig werden. Zum größten Teil 
handelt es sich hierbei um Arbeitskräfte in der Landwirt-
schaft (85%), vor allem Spanier, die manchmal nur einige 
Wochen zur Weinernte bleiben. Meist sind es immer die 
gleichen Personen, die jedes Jahr wieder geholt werden. Die 

18) Lebon, A.,J. Marange: L'insertion des jeunes d'origine étrangère dans la 
société franaise, Paris 1982, S. 173 ff. und Ministére de l'Emploi, a. a. O., 
S. 27 

19) Manfrass, K., (83), a. a. O., S. 9 

Zahl der Saisonarbeitskräfte belief sich in der letzten Zeit auf 
etwa 120 000 jährlich. 

(2) Für vorübergehende Aufenthalte bis zu einem Jahr oder 
für Personen, die sich nur vorübergehend in Frankreich 
aufhalten, wie Studenten, Praktikanten. 

(3) Für Arbeitnehmer, die ständig zum Arbeitsmarkt zuge-
lassen sind. Davon gibt es wiederum drei Arten, die ebenso 
wie die Aufenthaltserlaubnis, nacheinander erteilt werden: 

 

- Die zeitweilige Arbeitserlaubnis, die sog. Karte A, die für 
ein Jahr, für einen Beruf und eine Region gültig ist. 

- Die gewöhnliche Arbeitserlaubnis, die sog. Karte B, die 
drei Jahre für einen oder mehrere Berufe und eine Region 
gültig ist. 

- Die Arbeitserlaubnis für alle Tätigkeiten im Lohn- oder 
Gehaltsverhältnis, die sog. Karte C, die eine Gültigkeits-
dauer von   10 Jahren  besitzt und  die  weder auf ein 
bestimmtes  Gebiet  oder  auf einen  bestimmten  Beruf 
beschränkt ist. 

Ausnahmen in der beruflichen und regionalen Bindung kön-
nen auf Antrag und vorbehaltlich der Beschäftigungslage 
gewährt werden. Alle drei Arten der Arbeitserlaubnis sind 
verlängerbar und werden in der Praxis auch verlängert, 
selbst bei Arbeitslosigkeit zum Zeitpunkt der Verlängerung. 
Anmerkung: In Frankreich gab es in der Vergangenheit 
wiederholt die Möglichkeit zum nachträglichen Legalisieren 
der Arbeitsverhältnisse illegal beschäftigter ausländischer 
Arbeitnehmer. Die letzte Aktion lief vom 1. September 
1981 bis zum 15. Januar 1982. Etwa 150 000 illegal beschäf-
tigte Ausländer stellten Anträge auf Erlangung einer Aufent-
halts- und Arbeitsgenehmigung. Etwa 130 000 wurden bis-
her positiv entschieden. 

4.1.2 Erteilung der Arbeits- und Aufenthaltserlaubnis 
Wie bereits bei der Übersicht über die Ausländerpolitik in 
Frankreich beschrieben, wurde der Runderlaß zum Anwer-
bestopp zwar mangels juristischer Basis aufgehoben, de 
facto wird aber eine Steuerung der Hereinnahme von auslän-
dischen Arbeitnehmern über die Bindung an die jeweilige 
Arbeitsmarktsituation erreicht. Die Verordnung vom 
2. November 1945 und der Runderlaß Marcellin-Fontanet 
vom Januar/Februar 1972 sind dafür bestimmend. 
Im Prinzip besteht seit Juli 1974 ein Stopp zur Hereinnahme 
neuer ausländischer Arbeitskräfte. Es gibt aber zahlreiche 
Ausnahmen. Sieht man von den Staatsangehörigen der EG-
Mitgliedstaaten ab, die Freizügigkeit genießen, bestimmten 
Personengruppen wie Lehrpersonal, Führungskräfte usw., 
für die je nach Fall Ausnahmen gemacht werden, werden 
erstmalige Arbeitserlaubnisse an folgende Personen erteilt: 
- Familienangehörige, die sich ordnungsgemäß bei einem 
Arbeitnehmer aufhalten, wird die Arbeitserlaubnis ohne 
Prüfung der Arbeitsmarktlage nach einem vereinfachten 
Verfahren erteilt, z. B. wird der geforderte Arbeitsvertrag 
durch eine einfache Arbeitszusage ersetzt. Jugendlichen 
Ausländern wird sofort eine Dauerarbeitserlaubnis (Karte 
C) ausgestellt, sofern sie in den drei Jahren vor der 
Antragstellung zwei Jahre in Frankreich die Schule besucht 
haben und wenn wenigstens ein Elternteil seit über vier 
Jahren in Frankreich wohnhaft ist. 
Anmerkung: 
Der ausländische Arbeitnehmer kann seine Familienangehörigen, 
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d. h. Ehegatten und minderjährige Kinder, nachkommen lassen, 
sofern er selbst eine Aufenthalts- und Arbeitserlaubnis besitzt und 
eine geeignete Wohnung und Einkommen nachweisen kann. 
- Partner aus einer gemischt-französischen Ehe 

- Asylbewerber und anerkannte politische Flüchtlinge 
Anmerkung: 
Frankreich ist traditionell ein Land, das verhältnismäßig großzügig 
politisches Asyl gewährt. In den letzten Jahren wurden jährlich 
etwa 15 000 Personen als politische Flüchtlinge anerkannt. 
- Eltern französischer Kinder 
Anmerkung: 
Da die Einbürgerungsrichtlinien sehr großzügig ausgelegt sind, ist 
dieser Fall nicht so selten (s. auch entsprechendes Kapitel über 
Einbürgerungsgesetzgebung). 
- marokkanische Staatsbürger, die vor dem 1. Juni 1961 in 
Frankreich eingereist sind, tunesische vor dem 9. August 
1963, Staatsbürger der Elfenbeinküste vor dem 7. Oktober 
1975. Staatsbürgern aus Kambodja (Kmer), Vietnam, Laos, 
Togo, Gabun, Polen und dem Libanon wird ebenfalls die 
Arbeitserlaubnis ohne Berücksichtigung der Lage auf dem 
Arbeitsmarkt erteilt. 

4.2 Erwerb der französischen Staatsbürgerschaft 

a) Automatischer Erwerb bei ausländischen Jugendlichen 
- Ein Kind ausländischer Eltern, das in Frankreich geboren 
ist, wird automatisch, d. h. ohne irgendeinen Antrag stellen 
oder sonstige Schritte unternehmen zu müssen, bei seiner 
Volljährigkeit mit   18 Jahren  französischer Staatsbürger, 
wenn es zu diesem Zeitpunkt in Frankreich seinen Wohnsitz 
hat und seit mindestens 5 Jahren in Frankreich gewohnt hat 
(§ 44 des Staatsbürgerschaftsgesetzes = Code de la Natio- 
nalité). 
Dieser Automatismus führt manchmal zu der paradoxen 
Situation, daß die jugendlichen Ausländer gar nicht wissen, 
daß sie inzwischen französische Staatsbürger geworden sind, 
was bestimmte Konsequenzen zur Folge hat, z. B. Wehr-
dienst. Die französische Staatsbürgerschaft kann vom 
Jugendlichen abgelehnt werden, wenn er in dem der Volljäh-
rigkeit vorausgehenden Jahr eine entsprechende Erklärung 
abgibt. 
- Ein minderjähriges Kind (unter 18 Jahre) wird automa-
tisch französischer Staatsbürger, sofern ein Elternteil die 
französische Staatsbürgerschaft annimmt (§ 48). 

b) Erwerb durch Erklärung während der Minderjährigkeit 
Ein Kind ausländischer Eltern und geboren in Frankreich 
kann die französische Nationalität erlangen, wenn es seit 
fünf Jahren in Frankreich wohnt. Bis zum 16. Lebensjahr 
müssen hierfür die Eltern oder die Erziehungsberechtigten 
eine entsprechende Erklärung abgeben. Ab dem 16. Lebens-
jahr kann es der Jugendliche selbst tun, mit Zustimmung 
seiner Eltern (§§ 52, 53, 54). 

c) Erwerb durch Heirat 
Bei Heirat mit einem französischen Staatsbürger erwirbt der 
ausländische Ehepartner durch Erklärung die französische 
Nationalität (§ 37). Sie kann nur unter bestimmten, eng 
gefaßten Bedingungen verweigert werden (§ 39). 

d) Erwerb durch Einbürgerung 
Folgende Voraussetzungen sind zu erfüllen (§§ 61-69, 78, 
79, 97): 
- Mindestalter 18 Jahre 

- Wohnort und Aufenthalt von mindestens fünf Jahren in 
Frankreich 

- guter Leumund, d. h. keine Verurteilung entsprechend 
den in § 79 aufgeführten Straftaten 

- ausreichende Assimilierung in die französische Gesell-
schaft: Sprache, Sitten, keine Teilnahme am öffentlichen 
Leben seines Herkunftslandes. 

Das Gesetz sieht eine Reihe von Ausnahmen vor, insbeson-
dere: 
- die Aufenthaltsdauer verringert sich auf zwei Jahre, wenn 

eine Hochschulausbildung von mindestens zwei Jahren 
mit Erfolg abgeschlossen wurde. 

- die Voraussetzung des fünfjährigen Aufenthaltes entfällt 
z. B. für den Vater/Mutter von drei minderjährigen Kin-
dern oder für Personen, die aus einem Land kommen, das 
einmal unter französischer Souveränität/Schirmherrschaft 
usw. gestanden hat. 

- einem  Aufenthalt  in  Frankreich  wird  eine  berufliche 
Tätigkeit im Ausland für eine französische staatliche oder 
private Organisation (Unternehmen) gleichgestellt, sofern 
diese im französischen Interesse ist. 

- Sonderbestimmungen gelten auch für die Angehörigen 
ehemaliger französischer überseeischer Territorien. 

e) Wiedererwerb 
Ehemalige französische Staatsbürger, die die Nationalität 
eines anderen Landes angenommen haben, können unter 
erleichterten Bedingungen, häufig durch einfache Erklä-
rung, wieder die französische Staatsbürgerschaft erlangen 
(S 97). 

5. Zusammenfassung 

Der historische Hintergrund 
Die Zuwanderung ausländischer Arbeitskräfte nach 1945 ist 
in Frankreich nur eine Etappe eines historisch kontinuierli-
chen Prozesses, der seit Mitte des letzten Jahrhunderts mit 
der Intensivierung der Industrialisierung eingesetzt hat. 
1881 gab es bei einer Gesamtbevölkerung von 37400000 
bereits über eine Mio. Ausländer in Frankreich. Die Stagna-
tion der französischen Bevölkerung wurde unter dem Blick-
winkel Wirtschaftswachstum als defizitär angesehen und die 
Hereinnahme von ausländischen Arbeitskräften in großem 
Umfang toleriert. Aus demographischen Überlegungen 
wurde traditionell der Familiennachzug und Einbürgerun-
gen erleichtert. Frankreich wurde z. B. nach dem Ersten 
Weltkrieg hinter den USA das bedeutendste Einwande-
rungsland. 
Überlagert wurden die ökonomisch bedingten Wanderun-
gen von politisch motivierten Bewegungen wie den Flücht-
lingsbewegungen der 30er Jahre oder aus dem süd-ost-
asiatischen Raum in jüngster Zeit. Frankreich sah und sieht 
sich – anders als die Bundesrepublik Deutschland, nicht nur 
als Einwanderungsland, sondern auch als klassisches Asyl-
land (France – terre d'asile). 
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Die Ausländerpolitik in Frankreich nach 1945 im Überblick 
Nach dem Zweiten Weltkrieg wurde es als notwendig emp-
funden, für die erlittenen Menschenverluste und zum Auf-
bau der Wirtschaft auf ausländische Arbeitskräfte zurückzu-
greifen. Dies sollte über das neu gegründete staatliche Ein-
wanderungsamt erfolgen, dem das Monopol für die Durch-
führung der Hereinnahme von ausländischen Arbeitskräften 
und deren Familienangehörigen übertragen worden war. 
Die Einwanderung verlief allerdings etwas anders als es die 
Planung vorgesehen hatte. Nicht nur kamen Nationalitäten, 
an die man ursprünglich nicht gedacht hatte (wie Nordafri-
kaner, insbesondere Algerier), sondern es bürgerte sich 
zunehmend die Praxis ein, einfach ins Land zu kommen und 
nachträglich seinen arbeitsrechtlichen und aufenthaltsrecht-
lichen Status legalisieren zu lassen. Erst 1972 versuchte man, 
eine nachträgliche Legalisierung nicht mehr zuzulassen, 
indem man die Erteilung der Aufenthaltserlaubnis an das 
Vorliegen einer Arbeitserlaubnis band, die, wie in der Bun-
desrepublik Deutschland schon immer üblich, wiederum 
erst nach Prüfung der Arbeitsmarktlage erteilt wurde. Es 
gab jedoch eine Fülle von Ausnahmeregelungen. 
Die offizielle Ausländerpolitik nach dem Anwerbestopp von 
1974 war gekennzeichnet durch das Bemühen, eine weitere 
Zunahme der Ausländerzahl nicht zuzulassen. Eine Reihe 
von Bestimmungen sollte die illegale Einwanderung eindäm-
men, verbunden mit der Aufspürung und eventuellen Aus-
weisung. Diese Vorschriften wurden ständig geändert oder 
mit Ausnahmeregelungen versehen, so daß eine kohärente 
Anwendung nicht möglich war. 
Nach der Wahl von Mitterrand im Mai 1981 wurde die 
Ausländerpolitik klarer gefaßt. Festgehalten wurde am 
Anwerbestopp. Die Einreise wurde stärker kontrolliert und 
die Einreisebedingungen neu geregelt, wenn auch nicht 
immer großzügiger als vorher. 
Der Familiennachzug wurde jederzeit erlaubt. Die Auswei-
sungen wurden grundsätzlich erschwert und der Automatis-
mus zwischen Straffälligkeit und Ausweisung abgeschafft. 
Die illegale Beschäftigung von ausländischen Arbeitnehmern 
wurde unter empfindliche Strafe gestellt und eine Legalisie-
rungsaktion sollte die prekäre Situation der Illegalen besei-
tigen. 

Einige besondere Aspekte der französischen Ausländerpolitik 

Die Legalisierungsaktion von 1981 
Die vor dem 1. Januar 1981 illegal nach Frankreich eingerei-
sten Ausländer konnten bei Nachweis eines Arbeitsplatzes 
bis zum 15. 1. 82 die Legalisierung ihres Aufenthaltes und 
ihrer Beschäftigung beantragen. Von den knapp 150 000 
gestellten Anträgen wurden bisher etwa 80% anerkannt. 
Obwohl gewisse Mißbräuche nicht ausgeschlossen werden 
können – die Nachweisbedingungen wurden sehr großzügig 
gehandhabt – scheint die Aktion ohne die befürchtete Nach-
zugswirkung vonstatten gegangen zu sein. 

Rückkehrförderung 
In der Zeit vom 1. Juni 1977 bis zum November 1981 wurde 
an rückkehrende ausländische Arbeitskräfte eine Pauschal-
summe von 10 000 FF gezahlt. 94 000 Personen machten 

davon Gebrauch. Diese Hilfe wurde, neben formaljuristi-
schen Gründen, auch deshalb eingestellt, da sie allein nicht 
als Anreiz genügte, sondern höchstens einen bereits gefaßten 
Rückkehrentschluß beschleunigte. 
Die bilaterale Vereinbarung vom September 1980 mit Alge-
rien gibt rückkehrwilligen Algeriern 3 Optionen: 
(1) Eine Rückkehrprämie von 4 Monatsgehältern, 

(2) eine berufliche Ausbildung, die sich am Bedarf in Alge-
rien orientieren soll oder 

(3) eine finanzielle Hilfe zur Unternehmensgründung in 
Form von Vorzugsdarlehen. 
Bisher wurde nur die Option (1) in größerem Umfang in 
Anspruch genommen (ca. 13 000 Personen). Bei Option (2) 
stehen nur einige 100 Kandidaten zur Verfügung. Außerdem 
gibt es erhebliche Schwierigkeiten bei der praktischen 
Durchführung. Option (3) existiert mehr oder weniger nur 
auf dem Papier. 

Einbürgerungsgesetzgebung 
Aufgrund des demographischen Blickwinkels ist die Einbür-
gerung relativ leicht. 
Zum Beispiel wird ein Kind ausländischer Eltern, das in 
Frankreich geboren ist, automatisch mit dem 18. Lebensjahr 
französischer Staatsbürger, wenn es zu diesem Zeitpunkt in 
Frankreich seinen Wohnsitz hat und mindestens seit 5 Jah-
ren in Frankreich gewohnt hat. 

Maßnahmen zur beruflichen und sozialen Integration 
In der Schulausbildung wurde der Vorrang der französi-
schen Sprache nie in Frage gestellt, indem im Hinblick auf 
eine eventuelle Rückkehr Sprache und Kultur des Her-
kunftslandes noch gesondert unterrichtet wurde. Insofern 
scheint im Vergleich zur Bundesrepublik Deutschland das 
französische Schulsystem über die Vermittlung der Sprache 
und Kultur integrierender gewirkt zu haben. Für über 80% 
ausländischer Jugendlicher stellt die französische Sprache 
ihre „Muttersprache“ dar. Erleichtert wurde dieser Prozeß 
sicherlich dadurch, daß in vielen der Herkunftsländer das 
Französische noch weit verbreitet ist bzw. eine starke Affi-
nität mit der Sprache des Herkunftslandes besteht. 
Was die berufliche Eingliederung anbetrifft, so wurden bis-
her kaum spezielle Maßnahmen ergriffen, obwohl die 
Arbeitslosigkeit z. B. bei ausländischen Jugendlichen über-
proportional hoch ist. 
Besonders gravierend ist das Wohnungsproblem, das durch 
die Konzentration der Ausländer auf die Ballungsgebiete 
verstärkt wird. Drei Viertel der offiziell als Elendsquartiere 
(logements insalubres) klassifizierten Wohnungen werden 
von Ausländern bewohnt. Finanzielle Engpässe werden auf 
absehbare Zeit kaum die Modernisierung bzw. Beseitigung 
der Betongettos in den Trabantenstädten ermöglichen, wo 
man – anders als in der Bundesrepublik Deutschland -
spezielle Sozialwohnungen für Ausländer errichtet hatte. 
Der von Regierungsseite 1981 eingebrachte Vorschlag einer 
Einführung des Kommunalwahlrechts für Ausländer nach 
5jährigem Aufenthalt scheint inzwischen nicht weiterver-
folgt zu werden. 
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